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Es gilt das gesprochene Wort!

Rede von

Justizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha Müller-Piepenkötter

anlässlich der Sitzung des Rechtsausschusses

am 16. August 2006

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

TOP 11

"Strukturreform bei den sozialen Diensten der Justiz in NRW"

Anrede,

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet um einen Bericht der Landesregierung über die Strukturreform bei den Sozialen Diensten der Justiz in NRW. Dieser Bitte komme ich gerne nach.

Aktuell wird in mehreren Bundesländern eine umfassende Organisations- und Qualitätsüberprüfung im Bereich der Sozialen Dienste der Justiz durchgeführt. Öffentliche Aufmerksamkeit erlangt haben insbesondere das Projekt „Qualitätsstandards der Bewährungshilfe in Bayern“ und das Projekt „Bewährungs- und Gerichtshilfe in freier Trägerschaft in Baden-Württemberg“. Vor diesem Hintergrund soll auch in NRW der Reform​bedarf ermittelt und - daran orientiert - ein Reformkonzept entwickelt werden. Das Justizministerium überprüft daher unter dem Gesichtspunkt einer Effizienzsteigerung und eines Bürokratieabbaus die Organisation und die Qualität der Sozialen Dienste der Justiz.

Wir wollen aber keineswegs nur anderswo entwickelte Reformideen übernehmen. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen von wirksam arbeitenden sozialen Justizdiensten. Und wir wollen nichts über das Knie brechen, sondern sind sehr daran interessiert, die Praxis der Bewährungs- und Gerichtshilfe in unsere Planungen einzubeziehen. 

Auf dieser Basis habe ich eine Arbeitsgruppe zur „Strukturreform der Sozialen Dienste der Justiz in NRW“ eingerichtet. Diese setzt sich aus Vertretern meines Hauses, der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwaltschaften, den Sprechern der beiden berufsständischen Vereinigungen der Bewährungshelfer, also der Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher

Bewährungshelfer und der Deutschen Bewährungshilfe, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Gerichtshelfer sowie Vertretern der Deutschen Justiz-Gewerkschaft und von ver.di zusammen.

Am 13.06.2006 hat im Justizministerium eine erste Zusammenkunft dieser Arbeitsgruppe stattgefunden. Dabei sind im Wesentlichen folgende Fragestellungen erörtert worden:

· die Einführung von Qualitätsstandards bei den Sozialen Diensten der Justiz einschließlich der Schaffung neuer Aufsichtsstrukturen zur Kontrolle der Standards;

· die IT-Vernetzung der Sozialen Dienste der Justiz;

· die Zusammenführung der Sozialen Dienste, also von Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie Führungsaufsicht. 

Meine Damen und Herren,

im Vordergrund der Diskussionen in der Arbeitsgruppe steht derzeit die Einführung von Qualitätsstandards in der Bewährungshilfe und der Gerichtshilfe.

Qualitätsstandards beschreiben das Leistungsprofil von Bewährungs- und Gerichtshilfe nach innen und außen. Erreicht werden soll ein methodisch besser abgesichertes berufliches Handeln verbunden mit fachlicher Kontrolle. Es geht also um Gestaltungssicherheit und Überprüfbarkeit gleichermaßen.

Als Ergebnis der Besprechung am 13. Juni 2006 wurde unter der Federführung des Präsidenten des Oberlandesgerichts Köln eine Unterarbeitsgruppe eingerichtet, die aus den für die Bewährungshilfe zuständigen Dezernenten der Oberlandesgerichte, einem Vertreter für alle drei Generalstaatsanwaltschaften, drei Koordinatoren der Bewährungshilfe und jeweils einem Sprecher der berufsständischen Vereinigungen besteht. Bis zum Jahresende soll ein praxistauglicher Entwurf für Qualitätsstandards vorgelegt werden.

Zu einem funktionierenden Sozialdienst, der einen wirksamen Beitrag für die Strafrechtspflege leisten kann, gehören auch moderne Möglichkeiten der Informationsgewinnung. Zur Verbesserung der Behandlungs- und Entlassungsplanung und zur Einschätzung von Entwicklungs- und Problemverläufen ist künftig insbesondere eine computergestützte Vernetzung der Sozialen Dienste der Justiz vorgesehen. 

Diesem Zweck dient die Fachverfahrenssoftware SoPart. Entsprechende Planungen und deren Umsetzung sind aktuell im Gange. Erprobungsprojekte laufen bereits bei den Bewährungshilfedienststellen in Marl und Paderborn sowie bei der Gerichtshilfe in Arnsberg. 60 bis 65 Mitarbeiter der sozialen Dienste arbeiten dort bereits erfolgreich mit SoPart. Mittlerweile hat auch der Hauptpersonalrat der landesweiten Freigabe von SoPart zugestimmt.

In der Arbeitsgruppe wird auch die Frage einer grundsätzlichen Neuorganisation durch Zusammenlegung der sozialen Dienste der Justiz diskutiert. Diese - ergebnisoffenen - Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. Hier bedarf es eingehender Diskussionen mit der strafrechtlichen Praxis und insbesondere auch mit den Vertretern der betroffenen Berufsgruppen. Ich gehe davon aus, dass die Arbeitsgruppe im Laufe des Jahres 2007 ein Gesamtkonzept zur Reform der sozialen Dienste vorlegt, das auch diese Frage umfassend beantwortet.

Über die weitere Entwicklung werde ich Sie auf dem Laufenden halten.

